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1) Ausgeführte franzöfifche ]yce'es find znfinden in: ‚
Enzyclope'di: Jazz/1.“ 1873, S. 144 u. P]. 162, S. 96, 164 u. PI. 91,.99‚ 107, .149, 154; 1886—87,

Pl. ‚062, 1074, 1107—1108, 1116; 1887—88, PI. 1183, 1205; 1888—89,S. 3, 85, 93, 100, 124,

rss. 171 189 “ Pl 2 25. 31. 39. 43. 47
Rama gén. de l'arclz. 1864, S. 5 11 P1. 5; 1885, S. 243 u. Pl. 56—58; 1887, 5.35, 118 11. Fl 10—12.
Nauvella armaler de la ron/2. 1883, S. 129.

La conßructicm madtrnt, Jahrg. 1, S. 221, 235, 342, 354, 369; Jahrg. 2, S. 54, 66, 557, 571, 582;

Jahrg. 3, S. 283, 293. —

Le génie civil, Bd. 11, S. 318.

VVULLIAM & FARGE. Le recueil d'arc/ziiecture. Paris. 15m anne'e, f. 16, 23, 24.

Ausgeführte franzöfifche calléges [ind zu finden in:

Encytlope'die tfarth.1882, S. 90 11. P1. 804, 805, 812—814, 819, 820, 824—826, 831, 832; 1883, S 81

u. Pl. 849—850, 879—880, 882, 891—892, 894, 911.

Revue ge'n. dt l'arclz. 1878, S. 5 u. Pl. 3—9.

Moniieur des art/1. 1869, P1. 47, 53, 62; 1870—71, P1. 18, 26; 1881, Pl. 43; 1882, S. 47, 62, 79,

175, 195 11. P1. 17, 27, 28, 34, 74, 78; 1883, Pl. 12.

Seattle des arck. et du Mit. 1875, S. 155.

Croquz'x d'architetturt. ]ntime dub. Paris. 1867—68. Na. XI, f. 2 11. No. XII, f. 2; 1868—69, No. X,

f. 2, 3 11. No. Xl,f. 2, j. '

Sonflige ausgeführte franzöfifche Penfionate find zu finden in:

Encydopédie d'an—k. 1873, S. 115 11. P1. 142, 148, 156; 1888-89, S._74 11. P1. 19.

Revue gén. ale l'arch. 1870-71, S. 230 u. Pl. 58*59; 1886, S. 180, 241 u. Pl. 44—53.

WULLIAM & FARGE. ‚L: recueil d’ar:hitecturt. Paris. „: anne}, f. 35, 38; 13: annéz, f. 22, 24, 28,

36. 7O— ‚ ,

ö) Ausgeführte englii'che colleger find zu finden in:

Builder, Bd. 8, S. 607; Bd. 9, S. 786; Bd. 13, S. 42; Bd. 14, S. 85; Bd._ 17, S. 62; Bd. 18, S. 152;

Bd. 20, S. 28; Bd. 22, S. 846; Bd. 25,S. 129, 835; Bd 27, S. 186; Bd. 28, S. 304; Bd 29,

S. 669; Bd. 30, S 829; Bd 31, S. 765; Bd. 38, S. 278; Bd 40, S. 728; Bd. 41, S. 765;

Bd. 51, S. 36; Bd. 54, S. 284, 322.

Building news, Bd. 3, S. 689; Bd. 10, S. 162; Bd. 15, S. 49; Bd. 26, S. 418, 474, 638; Bd.

S. 492; Bd. 38, S_ 570, 670; Bd. 40, S. 578; Bd. 42, S. 794, 790; Bd. 49, S. 206.

01L
u

Sonitige ausgeführte englifche Penfionate find zu finden in:

Builder, Bd. 8, S. 68; Bd. 23, 3.816; Bd. 34, S. 1003; Bd. 38, S. 380; Bd. 40, S. 773; Bd. 42, S. 23;

Bd. 45, S. 75;2 Bd 46, S. 606.

Building naar, Bd. 10, S. 630; Bd. 13, S. 392; Bd. 15, S. 94; Bd. 21, S. 232; Bd. 26, S. 49; Bd 31,

S. 336; Bd. 42, S. 696; Bd. 45, S. 446; Bd 51, S.;568 Bd. 53, S. 543.

14. K a p it 6 1.

Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare.

Von HEINR1CH LANG und Dr. EDUARD SCHMITT.

a) Allgemeines.

Seminare im Sinne des vorliegenden Kapitels find Anfl:alten zur Heranbildung

künftiger Lehrer und Lehrerinnen fiir Volksfchulen.
Seminare (von feminarium, d. i. Pflanzfchule) find nrfprünglich Vorbereitungsfchulen für Geifiliche

und Lehrer. Bifchöfliche Seminare oder Bildungsitätten für den katholifchen Clerus kommen feit

dem IX. }ahrhundert unter dem Namen »Seminarc vor. Die Domfchulen des Mittelalters, deren Zweck

in der Regel auch war, künftige Geifll—iche- auszubilden, führten den gleichen Namen. In der Kirchen—

verfammlung zu Trient (1545—63) wurde allen Bifchöfen die Errichtung folcher Anflalten zur Pflicht

gemacht, und diefelben erhielten amtlich die Bezeichnung »Seminarn; (Siehe Art. 205, S. 218.)
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Die Gründung eines Seminars zur Heranbildung von Volksfchullehrern beabfichtigte in der zweiten

Hälfte des XVII. ]ahrhundertes Herzog Enz/l dar Fromme von Sixchfen-Gotha. Indefs wurde diefe Abficllt

erft .von Hamann Franck: der Verwirklichung zugeführt, welcher 1695 in feinem Haufe ein Seminarium

pracceplorüm errichtete. _ _ ‚ '

Nach dem Mufter diefer Bildungsflätte entftanden im XVIII. ]ahrhuhdert einige andere Anflalten

gleicher Art in Preufsen, Hannover, Rudolitadt etc.; doch beginnt, namentlich in Preußen, die eigentliche

Begründung von LehrerSemixiaren im heutigen Sinne hauptfächlich erft nach den Freiheitskriegen; dieffelben

wurden im Geii’te Pq/ialazzi’s errichtet. Von da an hat man in allen Culturländern die Fürforge für die

Heranbildung itüchtiger Volksfchullehrer als wichtige ftaatliche Pflicht anerkannt, und namentlich in der

zweiten Hälfte unferes ]ahrhundertes iit eine grofse Anzahl folcher-Anltalten —— nicht nur in Deutfchland,

{andern auch in Frankreich (wo fie Ecole: normales primaires heifsen), England etc. — entflzanden, in

neuerer Zeit auch zur Heranbildung von Lehrerinnen.

In einzelnen Gegenden, insbefondere in Oefterreich, führen folche Seminare den Namen »Pädag’ögiem,

obwohl diefe Bezeichnung hauptfächlich für eine andere Gattung von Lehranfialten gebraucht wird

(liche Art. 129, S. 137 11. Art. 205, S. 218).

An den Univerfitäten werden folche Anf’talten, in denen die Studirenden zu felbftändigen willen-

fchaftlichen Arbeiten und Uebungen herangezogen werden, gleichfalls Seminare genannt. Ueber folche

Bildungsitätten ift im nächften Heft diefes »Handbiiches« (in Abfchn. z, A, Kap. !, unter a u. c, 2)

das Erforderliche zu finden.

Schliefslich mag auch noch der proteftantifchen Prediger-Seminare Erwähnung gefchehen,

”welche von bereits geprüften Candidaten der Theologie noch befucht werden, um lich auf das ‘praktifche

Predigeramt vorzubereiten. ‘ .

Die Ausbildung, welche die Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare geben, zerfällt

in eine fchulwiffenfchaftliche und in eine pädagogifche Ausbildung nach Theorie und

Praxis. Die Erwerbung der fchulwiffenfcha'ftlichen Kenntniffe und des theoretifchen'

Theiles der pädagogifchen Ausbildung wird durch den eigentlichen Seminar-Unter—

richt gewährt; die Aneignung der pädagogifchen Praxis wird durch eine fog. Uebungs-

fchule ermöglicht.

Abgefehen von diefer allgemeinen Organifation des Unterrichtes, die wohl auf

den allermeif’ten Seminaren die gleiche iit, befteht bezüglich der Unterrichtsdauér

und des Unterrichtsplanes eine grofse Verfchiedenheit. Man hat blofs zweijährige,

aber auch fechsjährige Curfe, und es geht dem Befuch des Seminars der Befuch

einer Präparanden-Schule voran oder nicht. Hinfichtlich der Unterrichtspläne ift

nicht nur der Umfang der einzelnen Lehrfächer ein verfchiedener; auch bezüglich

der zu lehrenden‚ bezw. obligatorifchen Unterrichtsgegenftände herrfcht Verfchieden-

heit, fo z. B. hinfichtlich der fremden Sprachen.

Da das Lehramt vielfach mit Dienftleiftungen in der Kirche verbunden ift, wird

in den meiften Seminaren Mufikunterricht, hauptfzichlich im Orgelfpiel, ertheilt. In

neuerer Zeit wird fait überall auch dem Turnen die nöthige Zeit zugewendet.

Wird fchon durch die berührten Verfchiedenheiten die Zahl und Anordnung

der in einem Seminar nothwendigen Räume wefentlich beeinflufft, fo iPt hierbei auch

noch in hohem Grade maßgebend, ob die betreffende Anitalt als Internat oder

als Externat oder ob fie in gemifchter Weife eingerichtet ift. In den Internaten

erhalten die Seminarif’ten neben dem erforderlichen Unterricht zugleich Wohnung

und Kofi, fo dafs zu den Schulräumen noch eine Art Penfionat (hehe das vorher-

gehende Kapitel, insbefondere Art. 207, S. 218) hinzukommt. Bei Externats-Einrich—

tung wohnen die Zöglinge in Privathäufern und empfangen im Seminar nur den

Unterricht; durch die Seminarleitung findet eine Ueberwachung der aufserhalb der

Anitalt wohnenden Seminariften ftatt. Im erfieren Falle heifsen die Zöglinge In-
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te-rne, im letzteren Externe oder Extraneer. Bei gemifchter Einrichtung der

Seminare find die Zöglinge zum Theile Interne, zum Theile Externe (Semi-Externe).
Das Internat bildet in einzelnen Staaten (Württemberg, Baden, Frankreich etc.) die Regel. In

anderen (Preufsen, Sachfen etc.) find Internat und Extemat in Uebung. In Bayern hält man, mit wenigen

Ausnahmen, das Externat für die zweckmäfsigf’te Einrichtung.

Fafl't man das in den beiden vorhergehenden Artikeln über die Aufgaben eines

Seminars Gefagte zufammen, fo ergeben fich für daffelbe folgende Haupttheile:

I) Die Seminarfchule, in welcher fich die Zöglinge allgemeine und theo-

retifch-pädagogifche Kenntniffe aneignen. Diefelbe hat in Sachfen, Württemberg,

Preufsen etc. 3, in Bayern blofs , 2 ]ahrescurfe oder Claffen. Die Zahl der Semi-

nariften beträgt durchfchnittlich 75 bis 100, fo dafs auf eine Claffe etwa 25 bis 30,

auf eine vereinigte (fog. combinirte) Claffe 50 bis 60 Schüler kommen; bei gröfserer

Schülerzahl find Parallel—Clafi'en zu errichten.
2) Die Volksfchule, Uebungs- oder Muf’terfchule genannt, welche den

fortgefchrittenen Seminariften unter Aufficht und Leitung ihrer Lehrer Gelegenheit

zu felbftändigen Lehrverfuchen darbietet; fie ift die Stätte der eigentlichen Lehr-

praxis, welche fich den theoretifchen Unterweifiingen der Seminarfchule anfchliefst.

Die Uebungsfchule iii durchfchnittlich vierclaffig. '
Zu diefen zwei Haupttheilen kommen unter Umfiänden noch folgende hinzu:

3) Die Präparanden-Schule, auch Profeminar genannt, in welcher fich

die jungen Leute zum Eintritt in das Seminar vorbereiten. Die Präparanden-Schulen

find entweder felbfiändige Anfialten oder mit Seminaren verbunden; felbfiredend

kann an diefer Stelle nur von letzteren die Rede fein. Die Präparanden-Schule hat 3,

oft auch 4 Claffen; je nach den örtlichen Bedürfniffen find nicht felten noch weitere

Claffen mit diefer Anitalt verbunden.

4) Die Räume für das Wohnen und die Verpflegung der Seminarif’cen,

wohl auch Convict genannt, fobald das Seminar ganz oder theilweife als Internat

eingerichtet iii.
Hiernach wird man die unter I und 2, bezw. I bis 3 genannten Theile mit

Zubehör als Schulabtheilung, die unter 4 angeführten Räume mit Zubehör als

Wohn- und Verpflegungsabtheilung des Seminars bezeichnen können; bei Inter—

naten find beide Abtheilungen vorhanden; in Externaten fehlt die letztere.

Im Einzelnen find in diefen beiden Abtheilungen die folgenden Räumlichkeiten

und fonftigen baulichen Erforderniffe nothwendig.

I) In der Schulabtheilung:

a.) Für die Seminarfchule:
a) Claffenzimmer, deren Zahl von der Anzahl der nothwendigen Claffen

und deren Gröfse von der unterzubringenden Schülerzahl abhängt,

(fiehe Art. 258, unter l);

b) ein Zeichenfaal;
c) ein Saal für phyfikalifchen und chemifchen Unterricht;

b) ein Bibliothek-Raum;
e) ein oder mehrere Räume für fonfiige Sammlungen;

f) Räume für den Mufikunterricht;

g) die Aula oder der Feftfaal; bisweilen

I)) in Lehrer-Seminaren ein Modellir-Zimmer, in Lehrerinnen-Seminaren

ein Saal für weibliche Handarbeiten; ferner
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i) das Conferenz-Zimmer fiir Director und Lehrer;

f) Dienftwohnungen für den Director, fiir Lehrer und für den Hauswart;

weiters, wenn Externats-Einrichtung vorhanden if’c,

[) die Kleiderablagen und ein Erholungszimmer fiir die Seminariften;
endlich in manchen Seminaren

m) ein Gai’t- oder Commiffions-Zimmer, in welchem die zur Befichtigung
eintrefi'enden Infpectoren übernachten.

(3) Für die Uebungsfchule:

n) die erforderlichen Claffenzimmer und Kleiderablagen.

7) Für die Seminar— und die Uebungsfchule gemeinfchaftlich:

0) Räume für Turnunterricht und Turnübungen;
p) Höfe, Gärten, Turn- und Spielplätze;

q) Aborte und Piffoirs.

2) In der Wohn- und Verpflegungsabtheilung:

(1) Wohn-, Arbeits— oder Studirräume;

ß) Speifei'aal;

c) Schlaffäle;

b) Wafchräume;

e) Baderäume;

f) Putzräume,

g) Krankenzimmer;

I)) Befuch- oder Sprechzimmer;

i) Räume zur Aufbewahrung von Wäfche, Vorräthen und Geräthen, von

Koffern und fonf’tigem Eigenthum der Seminariften etc.;

{) Küche mit Vorraths- und fonfiigen Nebenräumen;
[) Stallung;

m) Wafchküche, Rollkammer, Plättf’cube und Trockenböden;

n) Dienltwohnung für den Oekonomen und Wohnräume für das Gefinde;
o) Höfe und Gärten;

p) Aborte für die Seminariflen, den Oekonomen und das Gefinde.

Wie leicht erfichtlich und erklärlich, fiimmen die baulichen Erforderniffe der

Seminare mit jenen der Penfionate (liche Art. 211, S 220) in vielen Dingen Völlig
überein.

Ein für ein Seminar geeigneter Bauplatz mufs den gleichen Bedingungen ent-

fprechen, welche fiir gröfsere Schulhäufer maßgebend find und im vorliegenden

Hefte (unter A, Kap. I, Art. II bis 14, S. 12 u. I 3) bereits erörtert werden find.

Dazu kommt noch die weitere Anforderung, dafs die Verforgung mit Trinkwaffer

in thunlichft einfacher Weife möglich, der Platz nicht zu weit von der Ortfchaft, zu

der das Seminar gehört (nicht über 400 m), entfernt und genügend grofs fein foll.

In“ letzterer Beziehung iit bei Internats-Einrichtung eine Grundfläche von 2ha als

Mindef’cmafs anzufehen und dafür beffer 2,5 ha in Ausficht zu nehmen.

Bezüglich der Lage der einzelnen Theile und Räume gegen die Himmels—

richtungen gilt im Allgemeinen auch hier das in Art. 214 (S. 221) für Penfionate und

Alumnate Gefagte.

Die Gefammtanlage eines Seminars mit Internats-Einrichtung wird dann am

klarften und zweckentfprechendf’cen, wenn man die beiden Hauptabtheilungen: Schul-

abtheilung und Wohn- und Verpflegungsabtheilung, in zwei von einander gefonderten
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Gebäuden anordnet, alfo Schulhaus einerfeits, Wohn- und Verpflegungshaus anderen

feits von einander völlig trennt. Durch eine folche Scheidung-tritt für den Architekten

eine erwünfchte Vereinfachung und Klärung des Programms ein, wodurch er in den

Stand gefetzt wird, den Anforderungen der einzelnen Räume bezüglich ihrer Lage,

Zufammengéhörigkeit mit anderen Räumen, Erhellung etc. leichter und vollkommener

Rechnung zu tragen, als fonft. Auch in Rückficht auf etwaige Feuersgefahr ifl die

Trennung des Wohn- und Verpflegungshaufes vom Schulhaufe zu empfehlen.

Bei franzöfifchen Seminaren wird nicht felten die Uebungsf‘chule in ein vom‚Seminar-Hauptgebäude

getrenntes Haus verlegt und mit befonderem Spielhof verfehen; [lets wird indefs darauf gefehen, dafs

der Verkehr zwifchen beiden Gebäuden ein thunlichf’t bequemer fei. '

Gegen eine folche Trennung Werden die höheren*Baükoften, die fchwierigere

Beauffichtigung und Ueberwachung und der Mangel einer geeigneten Verbindung

zwifchen den beiden Abtheilungen angeführt. Der an erfter Stelle gedachte Einwand

mufs allerdings innerhalb gewiffer Grenzen zugegeben werden, follte aber — in Rück-

ficht auf die erzielten grofsen Vortheile —— nicht als zu fchwer wiegend angefehen

werden. Den beiden anderen Mifsf’tänden kann man zum lgröfsten Theile begegnen,

wenn man die beiden Gebäude nicht zu weit von einander abrüd<t und fie durch

einen bedeckten Gang mit einander in Verbindung fetzt.

Wird von der vorgeführten Trennung der beiden Hauptabtheilungen abgefehen,

fo fehe man bei der Grundrifsbildung des nunmehr ungetheilten Gebäudes von völlig

gefehloffenen Grundformen ab, verfehe daffelbe vielmehr mit einer gröfseren Zahl

von Flügeln, deren jeder eine zufammengehörige Gruppe von Räumlichkeiten aufzu-

nehmen hat. ' '
Viele der in Preufsen errichteten Seminargebäude belieben (auf Grundlage eines im preufsifchen

Minifteriurn der öffentlichen Arbeiten ausgearbeiteten Normal-Entwurfes) aus einem lang gefireckten Haupt—

bau, an defl'en Enden {ich nach vorn zwei Flügel und in delfen Axe lich nach rückwärts ein dritter Flügel

anfchliefsen. In Art. 279 wird hiervon noch die Rede fein und ein einfchlägiges Beifpiel vorgeführt werden.

Auch der von Nary'oux ausgearbeitete Normalplan für ein franzöfifches Lehrerinnen—Seminar hat

einen ähnlichen Grundrifs; an ein H-fönuiges Vordergebäude fchliefst lich ein in der Hauptaxe angeordneter

Hofflügel an. Die Scheidung der Räume ill: hauptfächlich eine wagrechte: im Erdgefchofs find die

Unterrichts- und alle fonltigen Räume untergebracht, in denen lich die Zöglinge zur Tageszeit aufhalten;

im Obergefchofs befinden (ich die Wohn- und Schlafräume 204).

Seminare mit Externats-Einrichtung fchrumpfen auf ein Schulhaus mittlerer

Gröfse, in welchem der Eigenart des Unterrichtes gebührend Rechnung zu tragen
ift, zufammen.

Für die Grundrifsanordnung des Schulhaufes, bezw. der Schulabtheilung im

Einzelnen haben die für Schulhäufer im Allgemeinen mafsgebenden Grundfätze—auch

hier Giltigkeit, eben_fo für das Wohn- und Verpflegungshaus, bezw. die Wohn- und

Verpflegungsabtheilung die für Penfionate aufgeftellten Regeln. Gewiffe Einzelheiten

und Befonderheiten werden noch im Nachf’cehenden (unter b) erwähnt werden.?

Auch bezüglich der Confiruction und baulichen Durchführung find die gleichen

Regeln zu beobachten, wie bei anderen Schulhäufern; nur pflegt man, in Rücklicht

auf die Baukof’ren, jeden unnützen Aufwand zu vermeiden. Man licht aus gleichem

Grunde häufig von der Anordnung einer Sammelheizung ab, benutzt wohl auch Gas-

öfen, führt aber Gasbeleuchtung nur dann ein, wenn der Betrieb derfelben nicht zu

theuer kommt. Hingegen follte eine ausreichende Wafferverforgung in dem be-

treffenden Gebäude niemals fehlen.

2"*) Näheres liebe in: NARJOUX, F. L:: écoles normale: primairn. Paris 1880. S. 265—269.


